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Lokal und global. Über den Zusammenhang von nationalen und internationalen Frauenbewegungen.

Edith Saurer
Der Anlass der heutigen Feier, die Gründung des Frauenreferats vor zwanzig Jahren, Femails vor 10 und des Frauenmuseums und des Frauennetzwerks vor 5 Jahren, fordern uns heraus, einen historischen und sozialen Zusammenhang zwischen diesen Einrichtungen herzustellen zu versuchen. Zudem ist ihr Stellenwert für Frauen einerseits und darüber hinaus für unsere Gesellschaft andererseits zu bestimmen. Schließlich sind sie in dem Spannungsfeld zwischen lokalen und globalen bzw. nationalen und internationaler Initiativen zu sehen.

 Über den Zusammenhang von lokal und global wird gegenwärtig viel nachgedacht. Das mag zunächst verwundern,  denn das Globale scheint das Lokale zu bestimmen, seine Eigenart auszulöschen und ihm keine Stimme zu verleihen. Dennoch und ungeachtet der Wucht, mit der die Globalisierung heute als ökonomisches und kulturelles Phänomen in Staaten, Gesellschaften und in den Alltag von Menschen einbricht, hat das Lokale seine Stimme nicht verloren, vorausgesetzt es vergisst sie selbst nicht. 

Was meint das Lokale? 

Primär meint es den Zusammenhang von Personen in kleinen Räumen, der von einem gemeinsamen Wissen, gemeinsamer Erfahrung und Erinnerung getragen ist, wenn diese auch sehr divergieren mögen, je nach sozialer Position und Geschlechtszugehörigkeit. Auch ist „klein“ ein sehr relativer Begriff . Im Vergleich zum Globalen  können Dörfer, Städte und Bundesländer klein sein, aber auch Staaten, für die wir allerdings eher den Begriff national verwenden würden, im Unterschied zum internationalen. Die Beziehung zwischen lokal und global, national und international hat seit dem 19. Jahrhundert eine besondere Intensität angenommen,  womit nicht nur  Konflikte gemeint sind, sondern auch eine gegenseitige Bereicherung bzw. Stärkung und dies gilt vor allem für die Frauenbewegung.

Die Frauenbewegung ist eine der großen sozialen Bewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts, die lokal, national und international organisiert war. Wir denken an das 19. Jahrhundert als an das Jahrhundert des Nationalismus, durch den multinationale Gebilde auseinanderbrachen und neue Nationalstaaten entstanden. Es war aber auch das Jahrhundert des Internationalismus, das der stark national organisierten Frauenbewegung neue Dimensionen gab. 

Die ersten Frauenvereine entstanden im frühen 19. Jahrhundert als patriotische Vereine, die sich vor allem in der Zeit der Befreiungskriege um die Verwundeten sorgten. Frauen und Frauenvereine nehmen in allen europäischen Ländern einen Platz in den nationalen Bewegungen ein. Neben dem Patriotismus war die Wohltätigkeit ein zentrales Tätigkeitsfeld der Frauenvereine. Diese war eine äußerst traditionsreiche Aufgabe von Frauen, die sie im Rahmen religiöser Tätigkeit bereits jahrhundertlang übernommen hatten. Das gilt für das Christentum und das Judentum. 

Der Ende des 18. oder im frühen 19. Jahrhundert in Hohenems gegründete Wohltätigkeitsverein jüdischer Frauen  „Chewra gemiluth chasudim sal naschim“ ist einer der sehr frühen Vereine, vielleicht sogar der älteste in Österreich und vor jenem 1816 in Wien gegründeten „Israelitischer Frauenwohltätigkeitsverein“ entstanden. Seine Zielsetzung bestand darin „für jene Bedürfnisse zu sorgen, die mehr oder weniger in die Sphäre des weiblichen Lebens einschlagen und denen durch Frauenzimmer am leichtesten und besten abgeholfen werden kann und soll“.  (Burmeister) Ähnliche Aufgaben verfolgten der 1862 in Bregenz gegründete Frauen-Verein zur Unterstützung der männlichen und weiblichen Armen oder der 1881 an demselben Ort gegründete Verein für hilfsbedürftige Wöchnerinnen. Es waren kleine Gruppen von Frauen, die in diesen Vereinen organisiert waren und der Umfang ihrer Aktivitäten war oft sehr bescheiden. Die Frauen- und Geschlechtergeschichte hat auch lange gezögert, sie als Teil der Frauenbewegung zu betrachten, denn sie verfolgten nicht die Idee der Gleichberechtigung von Frauen und hatten kein Emanzipationskonzept. Dennoch werden sie heute in den Kanon aufgenommen, da diese frühen Vereine als Ort der Erfahrung von Öffentlichkeit verstanden werden, die Frauen den Kreis des Privaten überschreiten liessen und sie implizit in einen sozialen Veränderungsprozess einband. Das Überschreiten traf auch auf einzelne Frauen zu, die sich mit den herkömmlichen Rollenvorstellungen nicht zufrieden gaben. Sie schrieben gegen den mainstream an und entwickelten ein Emanzipationsprogramm, das erst viel später in seiner Bedeutung erkannt wurde, wie dies für die Engländerin Mary Wollstonecraft oder die utopischen Sozialistinnen gilt. Viele von ihnen errichteten auch gegen Widerstände Zentren, die Frauen in Not Zuflucht boten. Ich denke auch an die Vorarlbergerin Agathe Fessler, 1870 in Bregenz geboren,  Gründerin des Marienheims für entlassene Dienstmädchen. Spätere Sozialinitiativen konnte sie nicht mehr durchsetzen, was sie 1928 veranlasste nach Brasilien zu emigrieren.(Pichler)
Parallel zu den erwähnten Vereinen entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts  Frauenvereine, deren Ziel in einer direkten Verbesserung der rechtlichen, sozialen, politischen und ökonomischen Situation von Frauen bestand. In Österreich kam es wie in anderen europäischen Ländern zur Gründung zahlreicher Vereine, die von der Erweiterung der Möglichkeit der Erwerbsarbeit, der Öffnung des Zuganges zu höherer Bildung inklusive der Universitäten zur Einführung des Frauenwahlrechts und zur Reform des Familienrechts Forderungen erhoben. Die Aktivitäten, die die Frauen setzten, um diese Ziele zu erreichen, waren bemerkenswert und umfassten nicht nur ein vielfältiges Zeitschriftenspektrum, von den berühmten „Dokumenten der Frauen“ zu der ebenso berühmten „Arbeiterinnenzeitung“, sondern auch Gründungen von Mädchenschulen, Beamtinnenheimen, Erholungsheimen, Rechtschutzvereinen und Arbeiterinnenbildungsvereinen, um nur einige Beispiele zu geben. Es entstanden Frauennetzwerke, die über die Grenzen Österreichs hinausreichten, denn Frauen hatten in ganz Europa und den USA ihre Benachteiligung und ihre gemeinsamen Interessen erkannt und Handlungen gesetzt. Aus dieser Gleichzeitigkeit entstanden die internationalen Frauenorganisationen.
1888 wurde der Internationale Frauenrat gegründet. Seine Aktivitäten umfassten den Kampf um das Wahlrecht für Frauen, den Kampf gegen den Mädchenhandel, der im 19. Jahrhundert vorzüglich von Osteuropa nach Lateinamerika führte und die Beschäftigung mit Fragen der Migration und der Frauenberufe. Alle fünf Jahre hielt der Frauenrat Kongresse ab mit dem Ziel, „den Geist des Internationalismus unter den Frauen in der Welt zu stärken“.

1904 kam es zur Gründung der Internationalen Frauenallianz, 1907 zu jener der sozialistischen Fraueninternationale,  die 1910 die Gründung des Internationalen Frauentags, den wir auch heute feiern, initiierte;  1915 zur Gründung der Internationalen Liga für Frieden und Freiheit ( International League for Peace and Freedom), die am Friedenskongress von 1915 in Den Haag entstand, der für die Beendigung des Ersten Weltkriegs kämpfte; in dieser Aufzählung erschöpfen sich allerdings nicht die internationalen Aktivitäten von Frauen. Die Gründung dieser internationalen Vereine war folgenreich, denn sie führten zur Einrichtung nationaler Dachorganisationen, so in Österreich 1902 zur jener des Bundes österreichischer Frauenvereine. Dasselbe geschah in anderen euroäischen Ländern. Die internationalen Vereine haben darüberhinaus das Gewicht lokaler und nationaler Fraueninitiativen verstärkt, denn die Mitgliedschaft in internationalen Organisationen galt in allen Staaten als politische Anerkennung. Marianne Hainisch, die Gründerin des Bundes Österreichischer Frauenvereine war Vizepräsidentin des Internationalen Frauenrates und das verlieh ihr besonderes Gewicht.

 Die nationalen Frauenbewegungen wurden, um die Argumentation zusammenzufassen, durch die internationalen Vereine gestärkt und  erhielten darüber hinaus zahlreiche Impulse und  eine prominente Plattform für ihre Anliegen. Diese Verbindung zu den internationalen Organisationen eröffnete den lokalen und nationalen Bewegungen darüberhinaus die Möglichkeit des Vergleichs über den Stand der Frauenrechte und damit in das jeweils politisch Realisierbare. 

Ein Beispiel ist das Zensuswahlrecht, d.h. das Wahlrecht, das auf einer bestimmten Steuerleistung beruhte. Österreich war eines jener europäischen Länder (Teile des angloam. Raums) in denen denen auch Frauen, die einen höheren Steuersatz bezahlten, für Landtage und Gemeinderäte wählen konnten, wenn auch nur durch einen Vertreter. Das galt in Vorarlberg auch noch nach 1907,  So berichtete der  „Der Bund“, die Zeitschrift des Bundes Österreichischer Frauenvereine aus Vorarlberg folgendes „Die neue, bereits sanktionierte Landtagswahlordnung für Frauen gewährt auch den Frauen ein, allerdings sehr beschränktes Wahlrecht. Nur die unverheirateten Steuerzahlerinnen dürfen wählen. So bescheiden diese Errungenschaft auch ist, so können die Frauen Vorarlbergs sich doch rühmen, ein Mehr an politischen Rechten zu besitzen als ihre Schwestern in Niederösterreich und speziell in der Reichshauptstadt Wien“. (Der Bund 4.Jg., H.4, 15f.) Bei der nächsten  Landtagswahl im Mai 1909 übten  Frauen erstmals auch dieses Stimmrecht persönlich, ohne männlichen Stellvertreter aus. Frauenwahlrecht war das grosse Thema der Zeit und die Zeitschrift „Der  Bund“ berichtete in demselben Jahrgang auch über den internationalen Frauenstimmrechtskongress in London und über die Erfahrung mit dem allgemeinen Frauenwahlrecht in Finnland, Norwegen und einigen amerikanischen Bundesstaaten. „Bisher hat es sich überall bewährt und die Frauen haben es überall, wo sie es besitzen, zur Einführung von sozialen Reformen benutzt. Nirgends konnte ein Missbrauch konstatiert werden.“ (IV/5) Was immer mit diesem Verweis auf Missbrauch gemeint gewesen sein mochte, von Bregenz bis London wurde über das Frauenwahlrecht, wenn auch auf unterschiedliche Weise diskutiert.  Vielleicht war das einer der Gründe warum die „Arbeiterinnenzeitung“ über die „Erweckung der Frau in Vorarlberg“ (1913).zu beichten wusste.
Die erste Frauenbewegung hatte ihre Wurzeln in der Unzufriedenheit von Frauen und auch von einigen Männern mit der rechtlichen, ökonomischen und sozialen Benachteiligung von Frauen. Sie war Ausdruck eines frühen zivilgesellschaftlichen Engagements, das zur Durchsetzung von rechtlicher und sozialer Gleichheit einen wichtigen Beitrag geleistet hat. 
Die demokratiepolitische Bedeutung der Frauenbewegung liegt in diesem Beitrag, der allerdings von den Zeitgenossen grossteils nicht wahrgenommen wurde. Vielmehr wurde ihr Handeln als gleichermassen subversiv, lächerlich und bedrohlich wahrgenommen, da es an der herrschenden Geschlechterordnung und den damit verbundenen Machtverhältnissen rüttelte. Die Internationalisierung ihrer Programme und Organisationen hat sie jedoch stark gemacht.
 Das trifft auch auf die sogenannte zweite Frauenbewegung der Zeit nach den Sechzigerjahren des 20.Jahrhunderts zu. Sie war wie die erste eine internationale Bewegung und die medialen Kommunikationen über alle Grenzen hinweg kennzeichnen sie. Sie hat jedoch nicht ihre eigenen internationalen Organisationen geschaffen, sondern ihre Forderungen und Aliegen wurden von den nach den zweiten Weltkrieg geschaffenen internationalen Organisatioen aufgegriffen. Das gilt insbesonders für die UNO und in der Folge auch für die Europäische Union. Sie arbeiteten an der Formulierung und Durchsetzung neuer Rechtsstandards. In dem Zeitraum zwischen 1945 und 1962 setzten sich  die Vereinten Nationen mit der  Sicherung der Rechtsgleichheit für Frauen auseinander, insbesonders mit dem Familienrecht, dem Arbeitsmarkt, der Staatsbürgerschaft und dem Bereich der Bildung. In der „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“ von 1948 wurden gleiche Rechte für alle Personen festgelegt, ungeachtet ihrer Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion und politischer oder sonstiger Überzeugungen, ihrer nationalen oder sozialen Herkunft, ihres Eigentums, ihrer Geburt oder ihres Status. (Art 2). An der Formulierung dieses Artikels war die Kommission für den Status der Frauen wesentlich beteiligt. Sie hat auch, um diese Rechte abzusichern, regelmäßige Berichte über den politischen und rechtlich Status von Frauen in den verschiedensten Ländern initiiert. Im Laufe der Jahre wurden diese Berichte zu einer Art Basis für einen globalen Standard, der in internationales Recht Eingang fand. Es gab Kontakte mit anderen Organen der UNO wie der „International Labour Organisation“ und der UNESCO. Darüberhinaus wurden die nationalen Regierungen angeregt, Gesetze und Programme zu entwickeln um die Rechte von Frauen, ihren Zugang zu Bildung und Ausbildung, zur Erwerbsarbeit abzusichern und die Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen.

In einer zweiten Periode zwischen 1963 und 1975 haben immer mehr Regierungen die Anregungen der UNO aufgegriffen, Gesetze zum Schutz von Frauenrechten erlassen und Programme entwickelt, die ihre Wirksamkeit garantieren sollten. 1967 wurde die „Erklärung für die Beseitigung der Diskriminierung von Frauen“ erlassen. Sie hält im Art. 1 fest, dass die Diskriminierung von Frauen mit Menschenwürde und mit dem Wohl von Familie und Gesellschaft unvereinbar sei, dass sie die Teilnahme von Frauen am politischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Leben verhindere und ein Hindernis für die Entwicklung der Potentiale von Frauen sei. Auf dieser Grundlage bezeichnete die Deklaration die Diskriminierung von Frauen ausdrücklich als einen Verstoß gegen die Menschenwürde.. Artikel 5 enthält einen Passus, der in den meisten europäischen Ländern erst viel später eingelöst werden sollte, nämlich die automatische Übernahme der Staatsbürgerschaft des Ehemannes durch die Ehefrau. 1979 wurden in einer neuen, erweiterten und verschärften Erklärung  „Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women“ (UN Konvention zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau) die nationalen Staaten aufgefordert, rechtliche Massnahmen gegen die Diskriminierung zu ergreifen. Diese Maßnahmen werden im Detail aufgezählt wie Gleichheit von beruflichen Karrieren, Koedukation, Verhinderung des frühzeitigen Studienabbruchs, soziale Sicherheit, Gesundheitsvorsorge, Maßnahmen gegen Diskriminierung am Arbeitsmarkt und Gewalt gegen Frauen. Die Deklaration sollte von allen Mitgliedstaaten unterschrieben werden; es gab allerdings bei keiner einzigen Erklärung der UNO so große Vorbehalte wie bei dieser, so der Generalsekretär Boutros-Ghali. (64) Österreich integrierte die Konvention 1989 in seinen Rechtsbestand, hat aber noch in zahlreichen anderen Gesetzen wie dem Gleichbehandlungsgesetz und den Frauenförderbestimmungen sich darauf bezogen. (Holzleithner)
1975 wurde zum internationalen Jahr der Frauen erklärt. In demselben Jahr gab es die erste Frauenweltkonferenz in Mexiko City. Es folgten die Weltkongresse in Kopenhagen, Nairobi und schließlich Peking. Die Vereinten Nationen setzen kontinuierlich Maßnahmen um im weitesten Sinne gleiche Chancen für Männer und Frauen durchzusetzen. Hierbei wurde das Prinzip der strikten Rechtsgleichheit verlassen und das Konzept des kompensatorischen Rechts entwickelt, wobei sich der Ausgleich auf den historischen, sozialen und ökonomischen Befund bezieht.  Das Ziel hiess nun  „empowerment“ und Frauen wurden als Träger gesellschaftlicher Veränderungen verstanden. Inn Vereinten Nationen gab es zahlreiche Diskussionen darüber, inwieweit es eine universale Geltung und Durchsetzbarkeit dieser Regelungen geben sollte. Das Argument des Kulturrelativismus, dass nämlich die kulturellen Unterschiede in der Weltgemeinschaft Berücksichtigung finden sollten, hat jedoch bislang in den Erklärungen der UNO nur eingeschränkte Wirkung gezeigt, obwohl der Problembereich die UNO kontinuierlich beschäftigt.
Die zweite Frauenbewegung, die seit dem Ende der Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts in den USA, Europa und anderen Ländern entstanden ist, hat auf Selbstbestimmung und Vernetzung von Frauen großen Wert gelegt. Sie rüttelte an den traditionellen Rollenbildern, die die erste Frauenbewegung noch nicht fundamental in Frage gestellt hatte und erkannte die Notwendigkeit der Veränderung eines gesellschaftlichen Bewusstseins als Voraussetzung einer gesellschaftlichen Gleichstellung von Frauen. In Österreich hat sie im Osten, Westen und Süden des Landes Fuß gefasst. Im Unterschied zur ersten Frauenbewegung hat sie eine neue und interdisziplinäre Forschungsrichtung hervorgerufen, die Frauen- und Geschlechterforschung. Diese hat nicht nur ein analytisches Instrumentarium entwickelt, das eine wissenschaftliche Beschäftigung mit diesen Themen ermöglicht, sondern auch erstmals die Geschichte der Frauen- und Geschlechterbeziehungen erforscht. Wir können nun zumindest ansatzweise von einer Geschichte von Frauen sprechen; es ist noch nicht lange her, da hieß es, dass es diese gar nicht gäbe. Quellen würden fehlen. Bislang hat es sich aber immer gezeigt, dass es die Fragen sind, die die Quellen auffindbar und sichtbar machen. Wir stehen am Beginn dieser Forschungen. Mit diesem Sichtbarmachen von Frauen in der Geschichte ist es auch erstmals möglich an frauenspezifischen Gedächtnisspeichern zu arbeiten. Frauenarchive und Frauenmuseen wurden gegründet, die Frauen in die Dimension der Erinnerung sichtbar und ausdrücklich aufnehmen. 

Das Engagement für die Rechte von Frauen durch die Vereinten Nationen und die zweite Frauenbewegung haben auf zwei unterschiedlichen Ebenen an einem neuen Bewusstsein gearbeitet. Wir können sehen, dass beide aus dieser Beziehung an Stärke gewinnen. Ein globales neues Denken setzt ein Umdenken im lokalen Denken voraus. Die Globalisierung von Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung von Frauen hat Auswirkungen auf die nationalen Regierungen, die gefordert sind, ihrerseits darauf mit Maßnahmen zu reagieren. Dieses Phänomen hat es schon in der ersten Frauenbewegung gegeben. Allerdings handelte es sich um einen anderen Typus von internationalen Organisationen. Während es zuerst von Frauen initiierte Organisationen gewesen sind, werden heute die Organisationen von den Staaten bzw. Regierungen selbst initiiert, womit deutlich wird, dass die Gleichstellung von Frauen im weitesten Sinne als im öffentlichen Interesse betrachtet wird. Diese Einsicht führt jedoch nicht direkt zur praktischen Gleichstellung: Lohnunterschiede, ein nach Geschlecht segregierter Arbeitsmarkt, Gewalt gegen Frauen bleiben die grossen Probleme, die zumindest teilweise in mehreren Ländern einklagbar sind. 
Eine wichtige Ergänzung zum Gesagten ist noch vorzunehmen, die insbesondere auch für Vorarlberg von Bedeutung ist: Die weltweiten Migrationen des späten 20. und 21. Jahrhunderts  führen Lokales und Globales zusammen. Sie bringen Frauen national und international auf eine spezifische Weise miteinander in Verbindung, nämlich in der Praxis des Zusammenlebens, die für Erfahrung und Kommunikation neue Dimensionen eröffnet. 

Lassen Sie mich nun zu dem Anlass der heutigen Feier zurückkehren,  zu Frauenreferat, Femail, Frauenmuseum und Frauennetzwerk und ihren Jubiläen. Sie entstanden aus dieser Spannung zwischen lokal und global, national und international, über die wir gesprochen haben. Ohne lokale Initiativen und engagierte Frauen sind sie undenkbar. Sie bedürfen aber eines Rückhalts von der öffentlichen Hand. Dieser basiert nicht nur auf der Einsicht in Logiken einer demokratischen Gesellschaft, die sich an der Abschaffung  von Diskriminierung bewähren muss, sondern auch auf dem wachsenden Bewusstsein, internationalen und europäischen Standards entsprechen zu müssen.
Die Aktivitäten von Frauenreferat, Femail, Frauenmuseum und Frauennetzwerk sind beeindruckend. Von der beruflichen Laufbahnberatung von Frauen, zur Rechtsberatung zu Politiklehrgängen und zu Ausstellungen, die Einblick in eine Vergangenheit ermöglichen, die jung nur insofern ist, als sie erst seit kurzem bekannt ist, reicht das breite Spektrum der Angebote. Die Begegnung von Feminismus und Traditionsbewusstein - so hieß es in einem Zeitungsbericht über das Frauenmuseum - sei hier möglich geworden. Und das Traditionsbewusstein - das wäre zu ergänzen - hat sich geändert, seitdem das Wissen um Ausschluss, Diskriminierung und die Vielfalt von Lebensmöglichkeiten es erweitert haben.

Ich gratuliere herzlich.
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